
 
 
 

 
Verschwiegenheitsverpflichtung 

 
von Auszubildenden, Fachangestellten/Gehilfen, Praktikanten, Referendaren 

und sonstigen Mitarbeitern bei Rechtsanwälten 
 

 
Ich bin heute von meinem Arbeitgeber über den Umfang meiner Verschwiegenheitspflicht belehrt worden. Mir sind die 
unten abgedruckten Bestimmungen bekannt gegeben worden. Es wurde mir erläutert, dass die Ve rschwiegenheitspflicht 
gemäß § 43 a Abs. 2 Bundesrechtsanwaltsordnung und § 2 Berufsordnung der Rechtsanwälte über die in § 203 Strafge-
setzbuch geregelte allgemeine Schweigepflicht hinausgeht. Ich verpflichte mich, auch insoweit Verschwiegenheit zu 
wahren. 
 
Mir ist bekannt, dass 
 

1. sich meine Verschwiegenheitspflicht nicht nur auf fremde Geheimnisse erstreckt, sondern auf alle Tatsachen, 
die mir in Ausübung oder aus Anlass meiner Tätigkeit anvertraut oder bekannt werden, so auch schon auf die 
Tatsache, dass dem Rechtsanwalt ein bestimmtes Mandat erteilt worden ist; 

 
2. sich meine Verschwiegenheitspflicht auch erstreckt auf die internen Büroverhältnisse sowie die mir bei meiner 

Tätigkeit bekannt werdenden persönlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse des Rechtsanwalts 
und der anderen Mitarbeiter;  

 
3. die Verschwiegenheitspflicht gegenüber jedermann besteht, so auch 

gegenüber Familienangehörigen, 
gegenüber Arbeitskollegen, soweit eine Mitteilung nicht aus dienstlichen Gründen erfolgt, 
gegenüber demjenigen, der von der betreffenden Tatsache bereits Kenntnis erlangt hat; 

 
4. meine Verschwiegenheitspflicht auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses fortbesteht. 

 
 
Über die gesetzlichen Bestimmungen zum Zeugnisverweigerungsrecht (vgl. folgende Seite) bin ich ebenfalls belehrt 
worden. Ich werde bei Gerichten und Behörden über Tatsachen, die mir bei meiner Tätigkeit bekannt werden, ohne 
vorherige Genehmigung des Rechtsanwalts nicht aussagen oder sonst Auskunft erteilen. 
 
Ein Exemplar dieser Erklärung ist mir ausgehändigt worden. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________, den __________   __________________________________ 
          Mitarbeiter 
 
 
 
Bestätigt: 
 
 
 
 
________________________________________ 
  Rechtsanwalt 
 
 



 
I. V e r s c h w i e g e n h e i t s p f l i c h t  

 
§ 43a Abs. 2 Bundesrechtsanwaltsordnung 

 

(2) Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
Diese Pflicht bezieht sich auf alles, was ihm in Ausübung 
seines Berufes bekanntgeworden ist. Dies gilt nicht für Tatsa-
chen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner 
Geheimhaltung bedürfen 
 
II. B e r u f s o r d n u n g  d e r   R e c h t s a n w ä l t e 
 
§ 2 Verschwiegenheit 
 

(1) Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit berechtigt und 
verpflichtet. 
 

(2) Das Recht und die Pflicht zur Verschwiegenheit beziehen 
sich auf alles, was ihm in Ausübung seines Berufes bekannt 
geworden ist, und bestehen nach Beendigung des Mandats 
fort. 
 

(3) Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt nicht, soweit diese 
Berufsordnung oder andere Rechtsvorschriften Ausnahmen 
zulassen oder die Durchsetzung oder Abwehr von Ansprüchen 
aus dem Mandatsverhältnis oder die Verteidigung des Rechts-
anwalts in eigener Sache die Offenbarung erfordern. 
 

(4) Der Rechtsanwalt hat seine Mitarbeiter und alle sonstigen 
Personen, die bei seiner beruflichen Tätigkeit mitwirken, zur 
Verschwiegenheit (§ 43 a Abs. 2 Bundesrechtsanwaltsord-
nung) ausdrücklich zu verpflichten und anzuhalten. 
 
III.  S t r a f b a r k e i t   d e r   V e r l e t z u n g   v o n    
       P r i v a t g e h e i m n i s s e n  
 
§ 203  Strafgesetzbuch (Auszug) 
 

(1) Wer unbefugt ein fremdes Ge heimnis, namentlich ein zum 
persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als  
 

3. Rechtsanwalt, Patenanwalt, Notar, Verteidiger in einem    
    gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, ver- 
    eidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtig- 
    ten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechts- 
    anwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steu- 
    erberatungsgesellschaft  
 

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. 
 

(3) Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen 
andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer gleich. Den in 
Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsmäßig täti-
gen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vo r-
bereitung auf den Beruf tätig sind. Dem in Absatz 1 und den 
in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem Tod des zur Wah-
rung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das 
Geheimnis von dem Ve rstorbenen oder aus dessen Nachlass 
erlangt hat. 
 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter 
das fremde Geheimnis nach dem Tode des Betroffenen unbe-
fugt offenbart. 
 

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich 
oder einem anderen zu bereichern oder einem anderen zu 
schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren 
oder Geldstrafe. 

IV.  Z e u g n i s v e r w e i g e r u n g s r e c h t  
 
§ 53 Strafprozessordnung (Auszug) 
 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtig 
     3.  Rechtsanwälte, Patenanwälte, Notare, Wirtschaftsprü- 
           fer, vereidigte Buchführer, Steuerberater und Steuer-    
           bevollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, Psychologische  
           Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsycho- 
           therapeuten, Apotheker und Hebammen über das, was  
           ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder  
           bekanntgeworden ist, Rechtsanwälten stehen dabei  
           sonstige Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer  
           gleich; 
 

(2) Die in Absatz 1 Nr. 2 bis 3 b Genannten dürfen das Zeugnis 
nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung zur Ve r-
schwiegenheit entbunden sind. 
 
§ 53 a Strafprozessordnung 
 

(1) Den in § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 4  Genannten stehen ihre Gehil-
fen und die Personen gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf 
an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. Über die Ausübung 
des Rechtes dieser Hilfspersonen, das Zeugnis zu verweigern, 
entscheiden die in § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 Genannten, es sei 
denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbei-
geführt werden kann. 
 

(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegen-
heit (§ 53 Abs. 2) gilt auch für die Hilfspersonen. 
 
Den Bestimmungen der Strafprozessordnung entspricht – in 
anderer sprachlicher Fassung – die Regelung für den Zivilpro-
zess: 
 
§ 383 Zivilprozessordnung (Auszug) 
 

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt: 
      6.  Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes oder  
      Gewerbes Tatsachen anvertraut sind, deren Geheimhal- 
      tung durch ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschrift  
      geboten ist, in betreff der Tatsachen, auf welche die  
      Verpflichtung zur Verschwiegenheit sich bezieht. 
 
(3) Die Vernehmung der unter Nummern 4 bis 6 bezeichneten 
Personen ist, auch wenn das Zeugnis nicht verweigert wird, auf 
Tatsachen nicht zu richten, in Ansehung welcher erhellt, dass 
ohne Verletzung der Verpflichtung zur Ve rschwiegenheit ein 
Zeugnis nicht abgelegt werden kann. 
 
§ 385 Abs. 2 Zivilprozessordnung 
 

(2) Die im § 383 Nr. 4, 6 bezeichneten Personen dürfen das 
Zeugnis nicht verweigern, wenn sie von der Verpflichtung zur 
Verschwiegenheit entbunden sind. 
 

Das Zeugnisverweigerungsrecht ist für die anderen Gerichts-
zweige und auch für Verwaltungsverfahren genauso wie für den 
Zivilprozess und den Strafprozess geregelt. 
Vergleiche: 
 

§ 15 Abs. 1 Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtbarkeit 
§§ 46 Abs. 2, 80 Abs. 2 Arbeitsgerichtsgesetz 
§ 98 Verwaltungsgerichtsordnung 
§118 Abs. 1 Sozialgerichtsgesetz 
§ 84 Abs. 1 Finanzgerichtsordnung 
§ 28 Abs. 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz 
§ 65 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz 
§ 102 Abgabenverordnung 

 


